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B-Plan Nr. 95 "Lehnshof" in Riepen
Stadt Bad Nenndorf

mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Maß der baulichen Nutzung

WA

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplans;
die östliche Grenze des Geltungsbereichs
liegt auf der Oberkante der Böschung des
neu geplanten Straßengrabens an der K 48

LPB III /
LPB IV

Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze (mit durchgezogener
Bestimmungslinie)

Sonstige Planzeichen
Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen
gegen schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm- 
pegelbereiche (LPB III / IV) gemäß DIN 4109)
Quelle: Gutachten GTA Nr. B 721805, Anlage 5.5)

o offene Bauweise

Satteldach 30° bis 48° zulässig SD 30° - 48°

HTrmax = 5,0 m max. Traufhöhe ab Höhenbezug, z.B.  

I Zahl der Vollgeschosse (als Höchstmaß, z.B.)

0,3 Grundflächenzahl GRZ

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (auf privatem Grundstück)

(§ 4 BauNVO)

(Ziffer 3.5 PlanZV)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(§ 22 Abs. 2 BauNVO)

(§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

(§ 20 BauNVO)

(§ 19 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche (mit
Straßenbegrenzungslinie)

(Ziffer 6.1 PlanZV)

Flächen für die Regelung des Wasserabflusses
Regenrückhaltebecken RRB für Aufnahme 
und Ableitung von Niederschlagswasser

(Ziffer 10.2 PlanZV)

Grünflächen

Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung "Ortsrandeingrünung"

(Ziffer 9 PlanZV)

Stellung der baulichen Anlagen
(Hauptfirstrichtung)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt (Ziffer 6.4 PlanZV)

Planzeichenerklärung gemäß PlanZV

Abgrenzung von Bereichen mit unter-
schiedlichen Festsetzungen

(Ziffer 15.14 PlanZV)

(Ziffer 15.13 PlanZV)

Flächen für Versorgungsanlagen
Trafostation / Abfallsammelplatz /
Abwasserpumpwerk (unter Flur)

(Ziffer 7. PlanZV)

HFimax = 9,5 m max. Firsthöhe ab Höhenbezug, z.B.  § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung(F+R = Fuß- und Radweg)

(Ziffer 6.1 PlanZV)

RRB

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Tabelle 8 der DIN 4109)

Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung 
(ÖBV)
§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der nachfolgenden ÖBV umfasst den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 95 im Stadtteil Riepen der 
Stadt Bad Nenndorf.

§ 2 Dachfarben

1) Für die Dacheindeckungen sind Dachsteine aus Ton oder Beton in 
den Farbtönen Rot oder Rotbraun unter Ausschluss glasierter 
Oberflächen zu verwenden.
2) Anlagen zur thermischen oder elektrischen Nutzung der Sonnen-
energie sind zulässig.

§ 3 Farbtöne

Für die in § 2 genannten Dachsteine sind die nachfolgend aufgeführ- 
ten Farbtöne und deren Zwischentöne nach dem Farbregister RAL 
840-HR (für Farben mit matten Oberflächen) zulässig: 

1) Farbton Rot: RAL 2001 (Rotorange), 2002 (Blutorange), 3000 
(Feuerrot), 3002 (Karminrot), 3013 (Tomatenrot) und 3016 
(Korallenrot).
2) Farbton Rotbraun: 3003 (Rubinrot), 3009 (Oxidrot), 3011 
(Braunrot), 8004 (Kupferbraun), 8007 (Rehbraun), 8008 (Olivbraun), 
8012 (Rotbraun), 8015 (Kastanienbraun) und 8024 (Beigebraun).

§ 4 Einfriedungen

Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine Höhe von 1,0 
m (gemessen ab Fahrbahn- bzw. Wegeoberkante) nicht überschreiten.

§ 5 Grün- und Gartengestaltung 

Die Gestaltung von Gartenfreibereichen mit Grob-und Feinschotter 
sowie Glasgranulat ("Schottergärten") ist unzulässig.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 1 bis 5 NBauO, wer dieser 
örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeiten 
können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

Hinweise
1) Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, 
Minen etc.) gefunden werden, so ist umgehend die zuständige 
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseiti- 
gungsdienst des Landes Niedersachsen bei der Regionaldirektion 
Hameln-Hannover des LGLN zu benachrichtigen.

2) Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscher- 
ben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, 
Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten 
Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, sind gemäß § 14 Abs. 1 
NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig. Sie müssen der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde sowie der Kommunal- 
archäologie unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fund- 
stellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werk- 
tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fort- 
setzung der Arbeiten gestattet. �
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Hinweis: Übernahme der östlichen
Begrenzung aus Entwurfsplanung
Ausbau K 48 mit Radweg 
Büro Kirchner, Feb. 2019 
entspr. der westlichen Böschungs-
oberkante des neuen Grabens
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Anwesen Beckedorfer Straße 1:
nachrichtliche Kennzeichnung als

Baudenkmal, Gruppe baulicher Anlagen
gemäß § 3 NDSchG

Anwesen Riepener Straße 4:
nachrichtliche Kennzeichnung als 
Baudenkmal, Gruppe baulicher Anlagen 
gemäß § 3 NDSchG
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